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  Datum: 02.12.2024 

 

Verabschiedung der Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG) noch in 

diesem Jahr 

 

 

mit dem Leuchtturmprojekt EVEREST planen Lhoist, Air Liquide und OGE die Dekarbonisierung von 

Europas größtem Kalkwerk in Wülfrath-Flandersbach. Durch den Einsatz innovativer CCS-

Technologien sollen jährlich bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 abgeschieden und sicher in 

Speicherstätten eingelagert werden. EVEREST wurde bereits vom EU-Innovationsfonds selektiert 

und mit Fördermitteln in Höhe von 228 Millionen Euro bedacht, unter dem Vorbehalt der finalen 

Investitionsentscheidung bis Ende 2025. 

Da bei der Kalkproduktion durch das Brennen von Kalkstein unvermeidbar CO2 freigesetzt wird, ist 

CCS hier die entscheidende Dekarbonisierungslösung. EVEREST trägt somit maßgeblich zur 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in NRW und zur Erreichung der deutschen Klimaziele bei. Für die 

Umsetzung ist jedoch der schnelle Aufbau einer CO2-Transportinfrastruktur, insbesondere von 

Pipelines und Exportterminals, unerlässlich. EVEREST kann als Nukleus für diese Infrastruktur 

dienen und weitere CCS-Projekte in Deutschland und Europa ermöglichen. 

Die Verabschiedung des novellierten Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) noch in diesem 

Jahr ist entscheidend für die Realisierung von EVEREST. Ohne diese gesetzliche Grundlage drohen 

Verzögerungen, die das Projekt und die finale Investitionsentscheidung gefährden würden. Ein 

Scheitern von EVEREST hätte negative Auswirkungen auf den Start der CCS-Wirtschaft in 

Deutschland und die erfolgreiche Transformation der Industrie. 






